
 

 

 

 

 

 

 

 

Bürgerbüro 

Klubgartenstraße 6 

38640 Goslar 

Telefon: 05321 76-0 

Fax: 05321 76-696 

www.landkreis.goslar.de 

info@landkreis-goslar.de 

 

Allgemeine Öffnungszeiten 

Montag, Dienstag, Freitag 

09:00-12:00 Uhr 

Donnerstag 

09:00-12:00 Uhr und 14:00-17:00 Uhr 

Sparkasse Hildesheim Goslar Peine 

IBAN: DE38 2595 0130 0070 0017 06 

BIC: NOLADE21HIK 

Norddeutsche Landesbank 

IBAN: DE15 2505 0000 0024 8025 30 

BIC: NOLADE 2HXXX 
 

Umsatzsteuer Ident. Nr.: DE 115 380 916 

 
 
 

 
 

 
Landkreis Goslar  Postfach 3114  38631 Goslar 
 

a) An die Jägerschaften 
im Landkreis Goslar 
 

b) An den Kreisjägermeister                            
des Landkreises Goslar 
 

c) An den Kreislandwirt                                  
des Landkreises Goslar 

 
d) An den Kreisbrandmeister                                 

des Landkreises Goslar 
 

e) An den Rettungsdienst                                 
der Kreiswirtschaftsbetriebe Goslar 

- per E-Mail - 

Fachbereich 

Ordnung, Verkehr und 

Bevölkerungsschutz  

Fachbereichsleitung 
Standort 

Klubgartenstraße 11, 38640 Goslar 
Ansprechperson 

Frank-Michael Kruckow 
Raum 

002 
Telefon 

05321 76-320 
Fax 

05321 76-99320 
E-Mail 

frank-michael.kruckow 

@landkreis-goslar.de 

Aktenzeichen 

32 
Ihre Nachricht/Ihr Zeichen 

- 

Datum 
13.08.2024 

 
 

 
Rainbow Camp I Allgemeinverfügung vom 12.08.2024 

 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
 
seit dem letzten Wochenende campieren mehrere tausend Sympathisanten der sogenannten 
„Rainbow-Family“ wild im Landschaftsschutzgebiet Harz. Am 12.08.2024 haben die 
Landkreise Goslar und Göttingen gleichlautende Allgemeinverfügungen zur Durchsetzung 
eines Betretungs- und Aufenthaltsverbotes zum Schutz der freien Landschaft sowie des 
bestehenden Landschaftsschutzgebietes Harz erlassen (siehe Anlage), da sich das illegale 
Camp über beide Landkreise erstreckt.  
 
Das in der Anlage farblich gekennzeichnete Gebiet in den Landkreisen Goslar und Göttingen 
wird ab dem 14.08.2024 ab 12:00 Uhr bis zur Aufhebung der Allgemeinverfügungen, 
längstens jedoch bis zum 20.08.2024 – 24:00 Uhr, zur Sperrzone erklärt. Zutritt zu der 
Sperrzone haben nur die Bediensteten und Beauftragten der Landkreise Goslar und 
Göttingen, die Einsatzkräfte der Polizei, der Feuerwehr und des Rettungsdienstes sowie 
Bedienstete der Niedersächsischen Landesforsten und von diesen beauftragten Personen. 
Zutritt haben ferner die örtlich zur Jagd berechtigten Personen. Zutritt zur Sperrzone haben 
außerdem Grundstückseigentümer, Pächter und ortsansässige Landwirte, soweit sie 
innerhalb der Sperrzone Bewirtschaftungsmaßnahmen auf eigenem Grund oder gepachteten 
Flächen durchführen. 
 

Ich bitte um Kenntnisnahme und Weitergabe. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Im Auftrag 

 

 

Frank-Michael Kruckow        Anlage: 1 


